
 

 

Information in Sachen „Staatshaftungsklage“ 
(dies ist keine Rechtsberatung!) 
 
 
 
Das Staatshaftungsgesetz der „BRD“ wurde 1982 aufgehoben. Stattdessen wurde § 839 
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) Amtshaftung, die persönliche Haftung des Beamten, wieder 
eingeführt. Damit ist der gesetzliche Anspruch auf Entschädigung durch Schäden des 
Staates grundsätzlich entfallen. Jeder Beamte haftet somit persönlich und 
gesamtschuldnerisch:  

BGB § 839 Haftung bei Amtspflichtverletzung  

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber 
obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen...  

 

Für Angestellte eines Gerichts oder anderen Behörde gilt: 

BGB § 823 Schadensersatzpflicht  

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen 
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.  

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses 
auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 
 
 
Laut Urteil 1 U 1588/01 des Oberlandesgerichts Koblenz heißt es auf Seite 5 unter a), 
Zitat Anfang: 
 
"Für die Beurteilung im Sinne des § 839 BGB gilt ein objektiv-abstrakter Sorgfaltsmaßstab. 
Danach kommt es auf die Kenntnisse und Einsichten an, die für die Führung des 
übernommenen Amte im Durchschnitt erforderlich sind, nicht aber auf die Fähigkeiten, über 
die der Beamte tatsächlich verfügt. Dabei muss jeder Beamte die zur Führung seines Amts 
notwendigen Rechts- und Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich diese verschaffen. Ein 
besonders strenger Maßstab gilt für Behörden, die wie die Finanzämter durch den Erlass von 
Bescheiden selbst vollstreckbare Titel schaffen. Eine objektiv unrichtige Gesetzesauslegung 
oder Rechtsanwendung ist schuldhaft, wenn sie gegen den klaren und eindeutigen Wortlaut 
der Norm verstößt oder wenn aufgetretene Zweifelsfragen durch die höchstrichterliche 
Rechtsprechung, sei es auch nur in einer einzigen Entscheidung, geklärt sind." 

Ich schlage Ihnen vor sich von dieser verbrecherischen Besatzungszone „Bundesrepublik 
Deutschland GmbH“ zu distanzieren, und vorhandene Gesetze, die auf Sie zutreffen, auch 
ausnutzen. Das ist z. B. der Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG):  

 
§ 38 (1) Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen die 
volle persönliche Verantwortung. 



 

 

 
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen hat der Beamte 
unverzüglich auf dem Dienstwege geltend zu machen. Bestätigt ein höherer Vorgesetzter 
die Anordnung, so muss der Beamte sie ausführen und ist von der eigenen 
Verantwortung befreit; dies gilt nicht wenn das dem Beamten aufgetragene Verhalten 
strafbar oder ordnungswidrig und die Straftat oder Ordnungswidrigkeit für ihn erkennbar ist 
oder das ihm aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt. 
 
(3) Wird von dem Beamten die sofortige Ausführung einer Anordnung verlangt, weil Gefahr 
im Verzuge besteht und die Entscheidung eines höheren Vorgesetzten rechtzeitig 
herbeigeführt werden kann, so gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend. (Unterstreichungen von 
mir; Dr. I. G.) 
 
Vergleichen Sie dazu auch Remonstrationspflicht (§ 56 BBG Gegenvorstellung, Einspruch 
oder Einwand) 
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